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Rechtsgrundlage 

angestrebtes 
Maßnahmeziel 

Maßnahmedauer 

Förderhöhe 

§ 81 Abs. 2 SGB III 

anerkannter 
Berufsabschluss oder 
berufsanschlussfähgie 

Teilqualifikation 

i.d.R. 24 Monate 
(Umschulungen) 
2 bis 6 Monate 

(Teilqualifikationen) 

Lehrgangskosten 100 % 
Arbeitsentgeltzuschuss bis 

zu 100 % 

§ 82 SGB III 

Lehrgangskosten bis zu 75 % 

Maßnahmen mit/ohne Abschluss (z.B. 
Anpassungsqualifizierungen 

mindestens 4 Wochen und 160 Unterrichtsstunden 

Lehrgangskosten bis zu 50 % 

§ 131a SGB III 

Betrieb betriebsgrößenunabhängig KMU  

sozialversicherungspflichtigbeschäftigte ArbeitnehmerInnen unabhängig der Betriebszugehörigkeit 

vorhandene Qualifikation 
kein (verwertbarer) 

Abschluss 
unabhängig 

weitere 
Fördermöglichkeiten 

zusätzlich entstehende Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten, Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung 

Personenkreis 
geringqualifiziert oder 

wiederungelernt 
ab einem Alter von 45 Jahren 

bis zu einem Alter von 44 
Jahren 


